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Bericht iiber die Titigkeit der
Naturschutzkommission Baselland

fiir das Jahr 1953

von FRITZ STOECKLE

1. Naturschutzverordnung

Schon im letztjihrigen Titigkeitsbericht konnten wir darauf hin-
weisen, dass der Entwurf einer neuen Verordnung betreffend Natur-
und Heimatschutz durch den Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft fiir
Natur- und Heimatschutz Baselland, in welcher unsere Kommission
durch die Herren E. WEITNAUER und den Berichterstatter vertreten ist,
durchberaten worden sei. Unsere Kommission hat in ihrer Sitzung vom
11. Juni 1953 in Sissach den ihr unterbreiteten und bereinigten Ent-
wurf nochmals auf seine Zweckmissigkeit gepriift und einige Ergin-
zungen, die sich vor allem auf den Pflanzenschutz bezogen, angebracht.
Sie hat sich mit der endgiiltigen Abfassung und Einreichung des Ent-
wurfes an den Regierungsrat einverstanden erklirt. Seither hat die
staatliche Natur- und Heimatschutzkommission die Verordnung in
mehreren Sitzungen durchberaten und die in der Vorlage enthaltenen
Grundsidtze als richtig anerkannt. Es ist zu hoffen, dass die staatliche
Kommission auch die 2. Lesung baldméglichst an die Hand nimmt,
damit der Landrat Gelegenheit erhilt, anstelle der bisherigen, unge-
niigenden Gesetzesbestimmungen solche zu erlassen, die endlich eine be-
friedigende Durchfiithrung des Natur- und Heimatschutzes in unserm
Kanton erméglichen. Dabei sind wir uns bewusst, dass der Landrat, in
Anbetracht seiner auseinanderstrebenden Interessen der verschiedenen
Wirtschaftszweige und des Natur- und Heimatschutzes, eine nicht
leichte Aufgabe zu lésen haben wird. Der Arbeitsgemeinschaft fiir
Natur- und Heimatschutz Baselland darf an dieser Stelle die wohl-
verdiente Anerkennung dafiir ausgesprochen werden, dass sie mit ihrem
Gesetzesentwurf eine grosse und seritse Vorarbeit zuhanden der kanto-
nalen Behorde geleistet hat.

2. Reservate

Unsere Kommission hat das Reservat «Kilpen», Gemeindebann
Diegten, am 11. Juni 1953 besichtigt und zu ihrem Bedauern feststellen



miissen, dass durch den bereits im letztjihrigen Tatigkeitsbericht ge-
meldeten Frevelfall der Wacholderbestand des Reservates stellenweise
gelitten hat. Gliicklicherweise ist der Wacholder eines der sehr wenigen
Nadelholzer, das die Fahigkeit aufweist, aus dem Stocke auszuschlagen,
so dass die entstandenen Liicken sich bald wieder schliessen werden.
Der auf der Tat erwischte Frevler ist in der Folge auf unsere Anzeige hin
vom Gemeinderat Diegten mit einer Busse von 40 Franken bedacht
worden. Ausserdem hatte er fiir entstandenen Schaden 80 Franken zu-
handen des schweizerischen Bundes fir Naturschutz, der Eigentiimer
des Reservates ist, zu bezahlen. Letzterer Betrag ist dann auf Gesuch
des Gemeinderates von Diegten und durch unsere Vermittlung und
Empfehlung dem neu gegriindeten Verein fiir Natur- und Heimatschutz
Diegten iiberlassen worden, der dafiir die Verpflichtung eingegangen ist,
das Reservat «Kilpen» zukiinftig sorgsam zu behiiten.

3. Landschaftsschutz

Aus der Presse war im Berichtsjahr verschiedentlich zu vernehmen,
dass auf unsere Juraberge sogenannte Gondelbahnen gebaut werden
sollen, und zwar eine von Waldenburg auf die Waldweide und eine
andere von Reigoldswil zur Wasserfalle, eventuell bis auf den Vogelberg.
Der Berichterstatter hat nicht nur aus beruflicher Verpflichtung heraus,
sondern auch als Prisident der Naturschutzkommission Baselland den
zustindigen Behorden gegeniiber die Ablehnung beider Bahnen vorge-.
schlagen, leider ohne Erfolg. Bekanntlich ist dem einen der beiden Kon-
zessionire, nimlich der Autobus AG., Liestal, unter gewissen Bedingun-
gen, die noch zu erfiillen seien, vom Eidg. Post- und Eisenbahndeparte-
ment die Konzession in Aussicht gestellt, das Waldenburger Projekt hin-
gegen abgewiesen worden. Neben der Verschandelung der Landschaft,
verursacht durch die Stiitzen und Seildurchhiinge der Bahn, sowie der
hiezu gehorenden Waldaushiebe, gerit die Tier- und Pflanzenwelt auf
unsern grosstenteils noch unberiihrten Jurabergen durch das zeitweise
massenhafte Auftreten des Menschen in Gefahr, vernichtet zu werden.
Es war daher zu begriissen, dass die Arbeitsgemeinschaft fiir Natur- und
Heimatschutz Baselland sich der Sache in einer ausserordentlichen De-
legiertenversammlung vom 10. April 1954 angenommen und eine Re-
solution an den Bundesrat und Regierungsrat eingereicht hat. Der Be-
richterstatter hatte es itbernommen, an jener Versammlung ein orien-
tierendes Referat iiber die beiden Gondelbahn-Projekte zu halten.
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In Langenbruck plant man den Ausbau des 1953 erstellten Ski-
liftes zu einer Sesselbahn mit Verlingerung auf den Beretenberg, und
zwar fiir Ganzjahresbetrieb. Auch hier hatte der Berichterstatter
das Vergniigen, das Konzessionshegehren vom forstlichen und natur-
schiitzlerischen Standpunkt aus zu begutachten. Obschon dieses Pro-
jekt hauptsichlich solothurnisches Territorium in Anspruch nehmen
wiirde, konnte unsere Stellungnahme, wie bei den Gondelbahnen, nur
eine ablehnende sein. Alle solothurnischen Instanzen, vom Waldbesitzer
(die solothurnische Biirgergemeinde Holderbank) bis hinauf zum Re-
gierungsrat, die mit dem Konzessionsgesuch zu tun hatten, widersetzten
sich dem Begehren des Aktionskomitees in Langenbruck. Das letzte
Wort hat auch hier das Eidg. Post- und Eisenbahndepartement. Das
Motiv einer militidrischen Notwendigkeit, wie sie am Pilatus vorgeschiitzt
wird, steht in Langenbruck gliicklicherweise nicht zur Verfiigung.

Die Herren Dr. WALTER ScHMASSMANN, EMIL WEITNAUER und der
Berichterstatter waren im letzten Spitherbst von der staatlichen Natur-
und Heimatschutzkommission zu einem Augenschein betreffend Bau
einer 225-kV-Leitung auf die Schafmatt eingeladen. Gesuchsteller waren
die bernischen und nordostschweizerischen Kraftwerke B.K.W. und
N.O.K. fiir eine Leitungsfithrung von Miihleberg iiber Pfaffnau, Schaf-
matt bis Laufenburg. Dieses Monstrum von einer Leitung streift unsern
Kanton auf einer Linge von 2 km in den Gemeindebannen Anwil und
Oltingen. Sofern die beiden von dieser Leitung am schwersten betroffe-
nen Kantone Aargau und Solothurn deren Verlegung nicht durchsetzen
kénnen, wird sich leider auch Baselland mit dem Leitungsbau abfinden
miissen. In einer Kollektiveingabe an das Eidg. Starkstromsinspektorat
haben die drei Kantonsregierungen eine Gesamtplanung iiber den zu-
kiinftigen Leitungsbau aus unsern Alpen in die Versorgungsgebiete des
Mittellandes und der Nordschweiz verlangt. Der gegenwiirtige Bau von
verschiedenen Grosskraftwerken lidsst erkennen, dass der dazuge-
horige Leitungsbau die Verfechter des Natur- und Heimatschutzes noch
vor heikle und grosse Aufgaben stellen wird.

4., Verschiedenes

1. Von einer Teilnahme an den prekiren Vorgiangen im schweizeri-
schen Bund fiir Naturschutz, ither welche die Presse im Berichtsjahr
wenig Erfreuliches berichtet hat, hat sich unsere Kommission distanziert,
da sie ja selbst nicht Mitglied des schweizerischen Bundes fiir Natur-
schutz ist. Wir glaubten, dass wir es den Mitgliedern des Naturschutz-
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bundes iiberlassen durften, in ihrem Bunde zum Rechten zu sehen.
Unterdessen sind wir durch das Sekretariat des schweizerischen Natur-
schutzbundes in den Besitz eines Mitgliederverzeichnisses gekommen,
das die Namen von 2304 im Kanton Baselland wohnenden Mitgliedern
aufweist. Der Mitgliederbestand in Prozenten der Wohnbevilkerung
betrigt fiir unsern Kanton 2,1; er steht damit von allen Kantonen der
Schweiz an zweiter Stelle, wihrend unser Nachbarkanton Baselstadt
an der Spitze figuriert. '

2. Zum Problem chemische Schidlingsbekimpfung hat im verflos-
senen Wintersemester Herr Prof. Dr. EDUARD HANDScHIN im Schosse
unserer Gesellschaft einen aufschlussreichen Vortrag gehalten. Be-
kanntlich war im Laufe dieses Friithjahrs eine Maikifervertilgungs-
aktion im Bereiche des sogenannten Berner Maikiiferflugjahres, das bis
gegen Gelterkinden herabreicht, geplant. Dank diesem Referat und der
von uns an zustindiger Stelle vorgebrachten Bedenken ist die Aktion
vom Direktor des Innern in der Meinung abgeblasen worden, dass vor-
erst einmal die Ergebnisse der von den landwirtschaftlichen und forst-
lichen Versuchsanstalten durchzufithrenden Untersuchungen beziiglich
der Biologie des Maikifers abzuwarten seien. Diese Einsicht und diese
mutige Haltung verdient unsere volle Anerkennung.

3. Nachdem wir letztes Jahr schon berichten konnten, dass unser
Kommissionsmitglied, Herr Dr. Fritz Heinis, das FVerzeichnis der
Naturdenkmdler der staatlichen Natur- und Heimatschutzkommission
abgeliefert hat, ist im Berichtsjahre von Herrn Dr. HANSJORG ScHMASS-
MANN nun auch das Verzeichnis der erratischen Bliocke bei der genannten
Kommission eingegangen. Ich nehme an, dass es Aufgabe unserer Kom-
mission sein wird, die Unterschutzstellung aller beschriebenen Find-
linge in die Wege zu leiten und schliesse meinen Bericht mit dem
besten Dank an die beiden Verfasser der Verzeichnisse, Herrn Dr. FriTZ
Heinis und Herrn Dr. HANSJORG SCHMASSMANN.

Anmerkung der Redaktion:

Der Tatigkeitsbericht der Naturschutzkommission fiir das Jahr 1954 wird in
Band 21 erscheinen. '



	Bericht über die Tätigkeit der Naturschutzkommission Baselland für das Jahr 1953

